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Beteiligung der Ö�entlichkeit

 (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um ein Areal süd-

westlich der Innenstadt im Stadtbezirk Altstadt. Die Bismarck-

straße und die Erlanger Straße bilden als Bundesstraßenab-

schnitte einen wesentlichen Bestandteil des Straßennetzes 

der Stadt Bayreuth. Die beiden Straßenzüge sind hierbei als 

zweistrei�ge Einbahnstraßen in das Verkehrsnetz eingebun-

den, d. h. der stadteinwärts und –auswärts �ießende Verkehr 

wird in weiten Teilen getrennt voneinander auf dem jeweili-

gen Straßenzug geführt.  

Die grundlegenden Umgestaltungen der Bundesstraßenab-

schnitte sind erforderlich, da die beiden Straßenzüge derzeit 

über keine oder keine dem aktuellen technischen Regelwerk 

entsprechenden Radverkehrsanlagen verfügen. Besonders 

vor dem Hintergrund der Verkehrssicherheit müssen die bei-

den Straßen als ein gemeinsames Verkehrsnetz neu gedacht 

werden.

Die Bismarckstraße ist gemäß dem vom Stadtrat beschlosse-

nen Radverkehrskonzept Bestandteil des Nebenroutennet-

zes (Hauptrouten 2. Ordnung) und weist eine hohe Erschlie-

ßungs- und Verbindungsfunktion in einem Stadtbereich mit 

hoher Bevölkerungsdichte auf. In den letzten Jahren wurden 
vorrangig die Schwachstellen an den Hauptrouten aufge-

gri�en und verbessert. Bei der Bismarckstraße und Erlanger 

Straße handelt es sich um angebaute Stadtstraßen mit direkt 

anliegenden gemischten Nutzungen (Schwerpunkt Woh-

nen). Darüber hinaus sind weitere angrenzende Stadtquar-

tiere nur über diese Straßenzüge im Rad- und Fußverkehr 
zu erreichen. Dementsprechend sind sowohl für die direkt 

Anliegenden, das angrenzende Umfeld und aufgrund der 

Bedeutung als Nebenroute für das städtische Gesamtnetz 

anforderungsgerechte und sichere Radverkehrsanlagen im 

betre�enden Verkehrsraum dringend erforderlich. 

In der Bismarckstraße und in der Erlanger Straße ist eine Re-

duzierung der Verkehrs�ächen für den Kfz-Verkehr notwen-

dig, um verkehrssichere und anforderungsgerechte Fuß- und 
Radverkehrsanlagen realisieren zu können (Neuverteilung 

des ö�entlichen Verkehrsraums zugunsten des Umweltver-

bundes). In den beiden Straßenzügen, die ebenfalls Haupt-

korridore der Stadtbus- und Landkreislinien bilden, sollen 

die Haltestellen den gesetzlichen Vorgaben entsprechend 

barrierefrei ausgebaut werden. Insgesamt kann mit der 

Planung eine Aufwertung des ö�entlichen Raums erzielt 

werden, die insbesondere den angrenzenden Quartieren zu 

Gute kommt, durch u.a. gezielte Ergänzung von Grün- und 

P�anz�ächen, geringere Barrierewirkung der Straßenzüge, 

die Reduzierung verkehrsbedingter Emissionen und eine 

insgesamt höhere Wohn- und Aufenthaltsqualität. 

Grundsätzliche Intention der Planung dieses Verkehrsraums 

ist ein sicheres und leistungsfähiges Gesamtverkehrssystem 

für alle Verkehrsteilnehmenden. Die Hauptverkehrs- und 

Bundesstraßenabschnitte Bismarckstraße und Erlanger  

Straße sollen durch die geplante Verkehrsraumneugestal-

tung ihrer zugewiesenen Verkehrsfunktion entsprechend 

für alle Verkehrsarten anforderungsgerecht ausgebaut und 

allen Verkehrsteilnehmenden eine sichere Benutzung der 

Verkehrsanlagen ermöglicht werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens Nr. 1/22 

hat eine Größe von ca. 21,20 ha und umfasst die Flurstücke 
(TF = Teilfläche)

674/27 TF, 674/28 TF, 838, 850, 866, 866/2, 867, 867/2, 867/4, 
867/5, 868/2, 868/4, 868/6, 868/7, 868/9, 868/10, 868/11, 

868/12, 868/13, 868/15, 868/16, 868/18, 868/21, 868/22, 

868/23, 868/25, 868/26, 869, 870, 871, 872, 872/3, 872/4, 

872/6, 872/7, 872/10, 872/11, 872/12, 872/13, 872/20, 

872/21, 872/22, 872/23, 872/24, 872/25, 872/26, 872/27, 

872/28, 872/29, 872/30, 872/31, 872/32, 872/33, 872/34, 

872/35, 872/36, 872/37, 872/38, 872/39, 872/40, 872/41, 

872/44, 872/45, 872/46, 872/47, 872/48, 872/49, 873, 876, 

876/2, 877, 878, 881/2, 881/4, 882/5, 882/8, 882/9, 882/10, 

882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 883, 883/1, 884, 884/2, 885, 

885/2, 886, 886/5, 886/8, 886/9, 886/10, 886/11, 886/12, 

886/13, 886/14, 886/15, 886/16, 886/17, 886/18, 887, 887/2, 

887/5, 887/7, 887/8, 887/9, 887/11, 887/12, 887/13, 887/14, 

887/15, 887/16, 887/17, 887/18, 887/22, 887/26, 887/27, 

887/28, 887/29, 887/30, 887/31, 887/32, 887/33, 887/34, 

887/35, 887/36, 887/37, 887/38, 887/39, 887/41, 887/42, 

887/43, 887/44, 887/45, 887/46, 887/47, 887/48, 888, 888/2 

TF, 889, 891 TF, 893/1, 895/7, 895/11, 896, 898, 900, 901, 904, 
905, 906, 907, 907/3, 908, 910/2, 910/3, 910/6, 910/7, 912, 

914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 

930, 932, 934, 936, 937, 940, 940/2, 940/4, 940/5, 1181/4 TF, 
1603/2 TF, 1609, 1609/4, 1609/5, 1609/6, 1610, 1611, 1611/2, 
1611/4, 1611/5, 1612/6, 1612/8, 1617, 1617/2, 1617/6, 

1617/7, 1617/8, 1617/9, 1617/10, 1617/11, 1617/12, 1617/13, 

1617/14, 1617/15, 1617/16, 1617/17, 1617/18, 1619/2, 

1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/7, 1619/8, 1619/9, 1619/11, 

1619/12, 1641/5 TF, 1645 TF, 1645/5, 1646 TF, 1647/14 TF, 
1649, 1649/2, 1649/5, 1649/6, 1649/9, 1650, 1650/3, 1650/5, 

1650/17, 1651, 1651/6, 1651/8, 1651/9, 1652/2 TF, 3304 TF, 
3306/4, 3307 der Gemarkung Bayreuth.

Der Bayreuther Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.10.2023 

der vorliegenden Planung zur Neugestaltung des Verkehrs-

raums in den betre�enden Straßenabschnitten zugestimmt 

und die Verwaltung mit der Durchführung der Beteiligung 

der Ö�entlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger ö�entlicher Belan-

ge gem. § 4 Abs. 2 BauGB beauftragt.

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT AN DER BAULEITPLANUNG
Bebauungsplanverfahren Nr. 1/22 „Verkehrsraumneugestaltung Bismarckstraße und Erlanger 

Straße“ (Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 13/62, 2/69, 4/72, 9/75 TB 1 und 14/87)
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Der Bebauungsplanentwurf Nr. 1/22 „Verkehrsraumneuge-

staltung Bismarckstraße und Erlanger Straße“ (Teiländerung 

der Bebauungspläne Nr. 13/62, 2/69, 4/72, 9/75 TB 1 und 

14/87) vom 24.01.2022, geändert am 28.09.2023, wird mit 

einer Begründung, dem Umweltbericht (der Umweltbericht 

befasst sich mit den Schutzgütern Mensch, Tiere, P�anzen, 

Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Stadt- und Landschafts-

bild) und den wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-

bezogenen Stellungnahmen in der Zeit 

vom 04.12.2023 bis einschließlich 15.01.2024

auf folgender Internetseite verö�entlicht:

https://www.o-sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.php

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. Stellungnahmen während der Dauer der Verö�entlich- 

ungsfrist abgegeben werden können,

2. Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, 

bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden 

können,

3. nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 

bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 

kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 

die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 

ist, und

4. die Unterlagen zusätzlich und parallel zur Verö�ent- 

lichung im Internet beim Stadtplanungsamt Bayreuth im 

Neuen Rathaus, 9.  Obergeschoss -  Ö�entliche Planau�age, 

während der allgemeinen Dienststunden (Montag, Diens-

tag und Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Mittwoch von 

08:00 bis 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr) öf-
fentlich zu jedermanns Einsicht ausgelegt werden.

Während der o.g. Frist besteht Gelegenheit zur Erörterung 
der Planung. Gerne können Fragen telefonisch oder per  
E-Mail gestellt werden.

Wenn eine persönliche Einsichtnahme und Erörterung der 

Planung in der Ö�entlichen Planau�age gewünscht wird, 

wird um telefonische Terminvereinbarung unter der Tele-

fonnummer 0921/25-1660 gebeten. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes stehen für Auskünfte 

grundsätzlich Montag bis Freitag jeweils vormittags von 
08:00 bis 12:00 Uhr und bei Bedarf am Nachmittag gerne zur 

Verfügung.
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Folgende Fachgutachten und Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen liegen vor:

Art der vorhandenen Information Urheber    Thematischer Bezug

Fachgutachten   Dipl.-Ing. Peter Wolf   Sicherheitsaudit, Verkehrssicherheit

    Gevas humberg & partner   Verkehrsuntersuchung, Verkehrliche

    Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- Leistungsfähigkeit

    planung und Verkehrstechnik mbH

 

Stellungnahmen   Bund Naturschutz in Bayern e.V.,  Lichtverschmutzung, Begrünung

    Kreisgruppe Bayreuth   (Straßenbegleitgrün), Klimaanpassung, 

        Bodenversiegelung, CO
2
-Emmissionen

    Privatpersonen   CO
2
-Emmissionen, Verkehrslärm, Verkehrs-

        begleitgrün, Grünordnung, Niederschlags-

        wasserbeseitigung

    Regierung von Oberfranken – Sach- Umweltbericht (Immissionsschutz, Naturschutz)

    gebiet 32 – Planfeststellung, Straßen-

    recht, Baurecht   

    Stadt Bayreuth: Amt für Umwelt-  Immissionsschutz, Verkehrslärmschutz, 

    und Klimaschutz   Luftreinhaltung, Wasserrecht/Bodenschutzrecht, 

        Naturschutz, Klimaschutz 

    Stadt Bayreuth: Tiefbauamt  Baumneup�anzungen, Entwässerung, 

        Grünordnung

    Verkehrsclub Deutschland,   Baump�anzungen 

    Kreisverband Bayreuth e.V.

    Wasserwirtschaftsamt Hof  Altlasten, Wasserversorgung, Grundwasser- und 

        Bodenschutz, Ober�ächenwasser und 

        Hochwasser

Der Inhalt dieser Bekanntmachung wird ebenfalls im Inter-

net (https://www.o-sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.php) 

verö�entlicht und zusätzlich ausgelegt. 

Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 

Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem Bayerischen 

Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme 

ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-

lung über das Ergebnis der Prüfung. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
https://www.o-sp.de/bayreuth/datenschutz.

Den Behörden und sonstigen Trägern ö�entlicher Belange, 

deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 

kann, werden zur Beteiligung an der Bauleitplanung gem. 

§ 4 Abs. 2 BauGB die Unterlagen elektronisch bereitgestellt. 

Die Mitteilung hierüber erfolgt ebenfalls elektronisch.

 

Bayreuth, den 24.11.2023

STADT BAYREUTH

   Planungs- und Baureferat:

gez. Thomas Ebersberger gez. Urte Kelm

Oberbürgermeister Ltd. Baudirektorin

Ausschreibungen – auch per Newsletter!

Städtische Ausschreibungen �nden Sie auch online un-

ter www.ausschreibungen.bayreuth.de. Dort können Sie 

sich zudem für den Newsletter anmelden, der Sie umge-

hend darüber informiert, wenn neue Ausschreibungen 

der Stadt Bayreuth verö�entlicht sind.


